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RS OGH 1926/8/2 1Ob651/26
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.08.1926

Norm

AO §53

Rechtssatz

Bei Wirksamwerden einer in den Ausgleich aufgenommenen Wiederau ebensklausel kann nur auf Zahlung des die

Ausgleichsquote übersteigenden Betrages der Forderung geklagt werden; für die Ausgleichsquote bildet der Ausgleich

einen Exekutionstitel.
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